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Dienstanweisung Nr.  01/2002 
Bußgeldkatalog ergänzend zur Hundesteuersatzung  

der Gemeinde Wildau vom 15.02.2000 in der jeweils geltenden Fassung 
 
 
 
1. Allgemeines 
 
Der Bußgeldkatalog ist eine innerdienstliche Regelung im Sinne des § 11 Abs. 2 der 
Hundesteuersatzung der Gemeinde Wildau in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Diese Dienstanweisung regelt die Höhe der Bußgelder, die auf der Grundlage der  
Hundesteuersatzung erhoben werden. 
 
 
2. Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrigkeiten nach § 11 Abs. 1 der Hundesteuersatzung werden wie folgt geahndet: 
 
 
2.1 Anzeigepflicht bei Änderung der Steuervergünstigung 
 
2.1.1 der Wegfall oder die Änderung der Voraussetzungen für eine  
 Steuervergünstigung vom Hundehalter entgegen § 6 Abs. 4  
 nicht angezeigt wird: 
  je angefangenen Monat:          5,00 Euro 
 
2.1.2 der  Wegfall oder die Änderung der Voraussetzungen für eine  
 Steuervergünstigung vom Hundehalter entgegen § 6 Abs. 4  
 nicht rechtzeitig angezeigt wird: 
  je angefangenen Monat:          2,50 Euro 
 
 
2.2 Anmeldepflicht 
 
2.2.1 ein Hund vom Hundehalter entgegen § 9 Abs. 1 nicht angemeldet wird: 
  je angefangenen Monat:        10,00 Euro 
  nach Überschreitung von 12 Monaten je angefangenen Monat  
  von Beginn an:         25,00 Euro 
 
2.2.2 ein Hund vom Hundehalter entgegen § 9 Abs. 1  
 nicht rechtzeitig angemeldet wird: 
  je angefangenen Monat:          5,00 Euro 
  nach Überschreitung von 12 Monaten je angefangenen Monat  
  von Beginn an:         10,00 Euro 
 
2.2.3 ein gefährlicher Hund vom Hundehalter entgegen § 9 Abs. 2  
 nicht angemeldet wird: 
  je angefangenen Monat:      100,00 Euro 
  nach Überschreitung von 12 Monaten je angefangenen Monat  
  von Beginn an:       250,00 Euro 
 
2.2.4 ein gefährlicher Hund vom Hundehalter entgegen § 9 Abs. 2  
 nicht rechtzeitig angemeldet wird: 
  je angefangenen Monat:        50,00 Euro 
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  nach Überschreitung von 12 Monaten je angefangenen Monat  
  von Beginn an:       120,00 Euro 
 
 
2.3 Vorhandensein einer gültiger Steuermarke 
 
- als Hundehalter entgegen § 9 Abs. 3 und 4 einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder  
   seines umfriedeten Grundbesitzes  
 
ohne sichtbar befestigte gültige Steuermarke umherlaufen lässt,  
 die Steuermarke auf Verlangen des  
 Beauftragten der Gemeinde nicht vorzeigt:       10,00 Euro  
 oder dem Hund  
 andere Gegenstände, die der Steuermarke ähnlich sehen,  
 angelegt werden:          10,00 Euro 
 
 
2.4 angeforderte Angaben zur Hundebestandsaufnahme 
 
- das übersandte Formular der Gemeinde vom Hundehalter/  
   Grundstückseigentümer entgegen § 10 
 nicht wahrheitsgemäß ausgefüllt wurde:     100,00 Euro 
 nicht fristgemäß ausgefüllt wurde:        50,00 Euro 
 (Datum Eingang/ Poststempel zählt)  
 
 
3. Wiederholungsfall 
 
Wird eine Ordnungswidrigkeit vom Hundehalter wiederholt begangen, wird diese  
in der doppelten Höhe des Betrages gemäß Punkt 2 geahndet. 
 
 
4. In-Kraft-Treten 
 
Diese Dienstanweisung tritt am 01.01.2002 in Kraft. 
Mit dem In-Kraft-Treten dieser Dienstanweisung tritt die Dienstanweisung Nr. 01/2000  
vom 01.04.2000 außer Kraft.  
 
Wildau, den 08.11.2001 
 
 
 
Richter 
Bürgermeister 


